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RS OGH 1976/3/2 4Ob503/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1976

Norm

ABGB §863 CI

Rechtssatz

Wenn jemand davon ausgeht, daß er noch keine Rechte habe, scheidet die Möglichkeit einer Auslegung seines

Verhaltens dahin, daß er auf bereits erworbene Rechte verzichten wolle, aus.

Entscheidungstexte

4 Ob 503/76
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